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Art. 1 § 88 V-SG
 V-SG - Spitalgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 27.09.2025

1. (1)Zahlungspflichtig ist der Patient oder die Patientin, sofern und soweit nicht eine andere physische oder

juristische Person aufgrund sozialversicherungsrechtlicher oder anderer gesetzlicher Vorschriften hiefür

aufzukommen hat. Können die aufgelaufenen Gebühren auf diese Weise nicht hereingebracht werden, sind zum

Ersatz die für den Patienten oder die Patientin Unterhaltspflichtigen Personen heranzuziehen. In diesem Fall gilt

der § 22 des Sozialleistungsgesetzes sinngemäß.

2. (2)Wird einer entschädigungsberechtigten Person im Sinne des Heeresentschädigungsgesetzes, deren

Gesundheitsschädigung nach dem Heeresversorgungsgesetz anerkannt wurde, Anstaltsbehandlung in einer

öffentlichen Krankenanstalt geleistet, so hat der Bund der Krankenanstalt die LKF-Gebühren oder Pflegegebühren

für die allgemeine Pflegeklasse zu ersetzen, sofern nicht eine Leistungspflicht eines Sozialversicherungsträgers

besteht.

*) Fassung LGBl.Nr. 63/2010, 81/2020, 31/2023
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